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§54
Umfang der Vertretungsbefugnis

(1) Der Umfang der Vertretungsbefugnis ergibt sieb bei 
gesetzlicher Vertretung aus den Rechtsvorschriften, bei rechts
geschäftlicher Vertretung aus der Vollmacht.

(2) Bei rechtsgeschäftlicher Vertretung darf eine Untervoll
macht nur mit Zustimmung des Vertretenen erteilt werden.

§55
Vertretung von Betrieben

(1) Betriebe handeln durch ihre in Rechtsvorschriften oder 
Statuten bestimmten Vertreter oder durch Bevollmächtigte.

(2) Mitarbeiter von Betrieben gelten als bevollmächtigt, 
solche Rechtshandlungen vorzunehmen, die zur Erfüllung der 
sich aus ihrer Tätigkeit ergebenden Aufgaben üblich sind. 
Darauf kann sich nicht berufen, wer das Fehlen der Ver
tretungsbefugnis kannte oder kennen mußte.

§56

Pflichten des Vertreters
(1) Die Beziehungen zwischen Vertreter und Vertretenen 

bestimmen sich nach dem Rechtsverhältnis, das der Vertretung 
zugrunde liegt.

(2) Der-Vertreter hat seine Vertretungsbefugnis im Interesse 
des Vertretenen auszuüben und verantwortungsbewußt zu 
handeln.

(3) Ein Rechtsgeschäft, das ein Vertreter mit sich selbst 
abschließt, bedarf der Zustimmung des Vertretenen.

§57
Form der Vollmacht

(1) Die Vollmacht wird durch Erklärung gegenüber dem 
Vertreter, dem Vertragspartner oder durch öffentliche Be
kanntmachung erteilt.

(2) Die Vollmacht bedarf der gleichen Form wie das vorzu-' 
nehmende Rechtsgeschäft. Ist eine Beurkundung vorgeschrie
ben, genügt die Beglaubigung der Vollmacht.

§58

Erlöschen der Vollmacht
(1) Die Vollmacht erlischt durch Widerruf, durch Beendi

gung des der Vollmacht zugrunde liegenden Rechtsverhältnis
ses oder nach Ablauf der Zeit, für die sie erteilt wurde.

(2) Einem Dritten gegenüber ist das Erlöschen der Voll
macht nur wirksam, wenn er davon wußte oder wissen mußte.

§59
Handeln ohne Vertretungsbefugnis

(1) Aus einem Vertrag, der ohne Vertretungsbefugnis oder 
in Überschreitung der Vertretungsbefugnis abgeschlossen wor
den ist, wird der Vertretene nur soweit berechtigt und ver
pflichtet, wie er den Abschluß des Vertrages genehmigt. Wird 
die Genehmigung nicht innerhalb einer Frist von 2 Wochen 
nach Kenntnis des Vertragsabschlusses erklärt, gilt sie als 
verweigert.

(2) Wird die Genehmigung nicht erteilt, ist derjenige, der 
ohne Vertretungsbefugnis handelt oder die Vertretungsbefug
nis überschreitet, dem anderen zum Ersatz des daraus ent
standenen Schadens verpflichtet.

(3) Handelt ein Mitarbeiter eines Betriebes im Zusammen
hang mit der Erfüllung von Arbeitspflichten einem anderen 
gegenüber ohne Vertretungsbefugnis oder überschreitet er die 
Vertretungsbefugnis, ist der Betrieb zum Ersatz des daraus 
entstandenen Schadens verpflichtet. Eine Schadenersatz
pflicht des Mitarbeiters gegen den anderen besteht nicht. Die

Verantwortlichkeit des Mitarbeiters gegenüber dem Betrieb 
nach arbeitsrechtlichen oder anderen Vorschriften wird da
durch nicht berührt.

(4) Eine Pflicht zum Ersatz des Schadens besteht nicht, wenn 
der andere die fehlende Vertretungsbefugnis kannte oder 
kennen mußte.

Dritter Abschnitt 
Abschluß und Form von Verträgen

§60

Vertragsinhalt ,
Der Vertrag soll die Vereinbarungen enthalten, die für Art 

und Zweck der Beziehungen erforderlich sind. Das können 
insbesondere Vereinbarungen sein über:
1. Art, Umfang und Qualität der Leistung;
2. Leistungszeit, Leistungsort, Transport und Transport

kosten ;
3. Mitwirkungshandlungen sowie Informationspflichten der 

Vertragspartner;
4. den Preis und seine Bezahlung;
5. Folgen von Pflichtverletzungen;
6. Voraussetzungen für eine Änderung oder vorzeitige Be

endigung des Vertrages.

§61
Umfang und Qualität der Leistung

(1) Die Leistung hat entsprechend den staatlichen Gütevor
schriften und den vertraglichen Vereinbarungen vollständig 
mit allen notwendigen Teilen, Zubehör und Dokumentationen 
zu erfolgen. Staatliche Güte-, Sicherheits- und Schutzvor
schriften sind auch dann Vertragsinhalt, wenn sie nicht ver
einbart wurden.

(2) Soll eine von den staatlichen Gütevorschriften abwei
chende Leistung erbracht werden, ist das im Vertrag zu ver
einbaren.

§62
Preis

(1) Der von den Partnern vereinbarte Preis muß den ge
setzlichen Preisvorschriften entsprechen.

(2) Wird kein Preis oder ein höherer als der gesetzlich zu
lässige vereinbart, gilt der gesetzlich zulässige Preis.

§63
■Einigung über den Vertragsinhalt

(1) Ein Vertrag kommt durch übereinstimmende Willens
erklärungen der Partner (Angebot und Annahme) zustande.

(2) Für das Zustandekommen eines Vertrages ist es erfor
derlich, daß sich die Partner über alle wesentlichen Punkte 
des Vertrages oder über die von einem Partner geforderten 
Festlegungen einigen.

(3) Wenn Erklärungen über unwesentliche Punkte des Ver
trages fehlen oder unvollständig sind, ergibt sich der Ver- 
tragsinhalt unter Berücksichtigung des Vertragszweckes aus 
den Bestimmungen dieses Gesetzes.

Angebot und Annahme
§64

(1) Ein mündliches Vertragsangebot kann nur sofort ange
nommen werden, wenn nicht der Anbietende für die An
nahme eine Frist setzt.

(2) An ein schriftliches Angebot ist der Anbietende 2 Wo
chen gebunden, wenn er keine andere Frist gesetzt hat. 
Die Frist beginnt mit dem Zugang des Angebots. Der Vertrag


